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§ 31 K-StrG 2017 § 31
 K-StrG 2017 - Kärntner Straßengesetz 2017 - K-StrG 2017

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.12.2020

(1) Die Herstellung neuer Kreuzungen an ö entlichen Straßen durch nicht ö entliche Straßen bedarf einer Bewilligung

der Straßenbehörde.

(2) Entstehen durch die Herstellung ö entlicher oder nicht ö entlicher Straßen neue Kreuzungen ö entlicher Straßen,

obliegt – unbeschadet der Bestimmungen der §§ 11 und 55 Abs. 2 – die Herstellung der durch die Kreuzung

erforderlichen baulichen Anlagen den Erhaltungsp ichtigen jener Straße, durch deren Herstellung die Kreuzung

erforderlich wurde, wenn dies eine nicht ö entliche Straße ist, den an dieser Berechtigten. Für die Erhaltung gilt § 30

Abs. 2 und 3.
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